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Siebjehnter Titel .
Von dem Schlußverfahren vor den Criminal⸗

gerichten .

Erſter Abſchnitt .
Von der Bildung des Criminalgerichts und der

Vorbereitung der Schlußverhandlung .

S̃ . 329 . Alle Vierteljahre , und wenn es nöthig wird auch
öfter , verſammelt ſich das Criminalgericht an dem Sitze
eines jeden Bezirksgerichts , um die Perſonen zu richten ,

gegen welche von dem letztern Die Verſetzung in den

ſtand erkannt iſt .

§. 330 . Das Appellationsgericht kann auf Antrag des
Oberſtaatsanwalts die Verhandlung und Entſcheidung einer

Sache wegen der ſonſt etwa zu beſorgenden Gefährdung der

öffentlichen Sicherheit von dem Criminalgericht an ein an⸗
deres verweiſen .

S. 331 . Nuf Antrag deg Oberſtaatsanwalts und mit Zu⸗

ſtimmung des Angeklagten kann ferner das Appellations⸗
gericht die Verhandlung einer Eriminalſache an das Crimi -

nalgericht eines benachbarten Bezirks verweiſen , wenn be⸗

fondere Gründe , wie namentlich Rückſichten der Beſchleu⸗

nigung , der Erſparung von Koſten oder die Entfernung
der vorzuladenden Zeugen dafür ſprechen .

§. 332 . Die Sitzungen des Criminalgerichts werden nicht
eher geſchloſſen , als bis alle dort anhängigen Criminal⸗

ſachen erledigt ſind , welche zur Zeit , da ſie eröffnet wur⸗

den , zur Schlußverhandlung und Entſcheidung reif waren .

§. 333 . Die Verſchiebung einer zur Schlußverhandlung
reifen Sade - big zu den Criminalgerichtsſitzungen des näch⸗

ſten Vierteljahrs kann nur eintreten , wenn der Angeklagte
oder der Staatsanwalt aus erheblichen Gründen darauf
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anträgt . Die Eutſcheidung darüber ſteht dem Appellations⸗

gerichte oder dem Criminalgerichte zu , je nachdem der An⸗

trag vor Eröffnungnder Criminalgerichtsſitzungen bei dem

Appellationsgericht „ oder erft nah der Eröffnung bei dem

Criminalgerichtegemachtwird .
§. 334 . Nochmalige Verſchiebungen auf Antrag des

Staatsanwalts können nur beſchloſſen werden , wenn er

nachweist 7 daß es ihm unmoͤglich war , die Hinderniſſe ,

welche die frühere Verſchiebung begründet hatten , oder ein⸗

getretene neue Hinderniſſe von gleicher Erheblichkeit zu be⸗

ſeitigen . Die Entſcheidung daruͤber ſteht dem Appellations⸗
EAgerichte ausſchließlich zu .

S . 335 . Gegen die Beſchlüſſe des Appellationsgerichts
und des Criminalgerichts , wodurch die Verſchiebung verfügt

wurde , ſteht ſowohl dem Angeklagten als dem Staats⸗
anr

u das Rehtemittek, ber Paay bei dem Appella⸗

§. 936. Der Angetlagte, deſſen Sade erft nach Eröff⸗

nung DerSitzungen des Criminalgerichts zur Schlußver⸗

handlung reif wird , kann mit Zuſtimmung des Staats⸗
anwalts verlangen , daß er noch während der jetzigen Sitzun⸗

gen gerichtet werde .

§. 337 . Wenn bei einem Gerichte während der Sitzungen

des Eriminalgerichts eines benachbarten Bezirks eine Crimi⸗

nalſache zur Schlußverhandlung reif wird , ſo kann ſie von

dem Appellationsgerichte auf den Antrag des Staatsanwalts
und mit Zuſtimmung ſämmtlicher dabei betheiligten Ange⸗

klagten eben dahin verwieſen werden .

C . 338 . Das Criminalgericht eines jeden Bezirks beſteht

aus einem Präſidenten , ſechs Richtern und fünf Ergänzungs⸗

richtern , welche im Fall der Verhinderung oder der

nung an die Stelle der erſtern treten .

. 339 . Den Präſidenten fur alle Criminalgerichte des

nämlichen Aaen aeei ernennt in gs Biers



67

teljahr das Juſtizminiſterium ſpäteſtens ſechs Wochen vor

der geſetzlichen Eröffnungszeit der Criminalgerichtsſitzungen
aus der Zahl der Appellationsgerichtsräthe ,

§. 340 . Die Richter und Ergänzungsrichter beſtehen :

4) Aug zwei andern ebenfalls für ale Criminalgerichte
des nämlichen Appellationsgerichtsbezirks in jedem Viertel⸗

jahre nach einer feſtgeſetzten Reihenfolge berufenen Appel⸗

lationsgerichtsräthenz

2 ) Aus dem Präſidenten und den üͤbrigen Mit⸗

gliedern des Bezirksgerichts , bei welchen die Unter⸗

ſuchung geführt wurde , mit Ausnahme des Unterſuchungs⸗
richters , der die Unterſuchung geführt oder geleitet hat ;

3 ) Aus den von dem Großherzog zu ſtändigen Ergän⸗

zung srichtern in dem Bezirk ernannten Rechtsgelehrten,
welche , um die erforderliche Zahl der Richter vollſtaͤndig zu

machen , nach dem Alter ihrer Benennung berufen werden .

Sie ſind jedoch ausgeſchloſſen bei Sachen , deren Unter⸗

ſuchung zur Zeit ihrer Ernennung bereits anhängig war .

Endlich ſind , ſo weit es erforderlich wid , ;

4 ) die Amtsrichter des Orts , wo di Sitzungen
des Criminalgerichts gehalten werden, nach rem

Dienſt⸗

alter, und dann die übrigen Amtsrichter des Bezirks
nach der Nähe des Amtsſitzes berufen .

§. 341 . Im Falle der Verhinderung oder Ablehnung des

Präſidenten übernimmt der älteſte der beiden Appellations⸗
gerichtsräthe ſeine Verrichtungen. Im Fall der Verhinde⸗
rung oder Ablehnung anderer Mitglieder treten die zunächſt

Berufenen nach der im §. 340 feſtgeſetzten Ordnung an ihre

Stelle .

§. 342 . Der Staatsanwalt des Bezirksgerichts , bei wel⸗

chem die Unterſuchung geführt wurde , leitet die Anklage

vor dem Criminalgerichte , in ſo fern nicht der Oberſtaats⸗
anwalt im einzelnen Falle dieſe Verrichtungen ſelbſt über⸗
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nimmt , oder ſie einem andern Staatsanwalt des Appella⸗

tionsgerichtsbezirks aufträgt .

§. 343 . Dem Präſidenten liegt ob , ſogleich nach ſeiner

Ankunft am Sitze des Criminalgerichts die Angeklagten vor —

läufig zu vernehmen.
§. 344 . Seinem Ermeſſen und ſeiner Verantwortlichkeit

bleibt es überlaſſen, alle Mittel anzuwenden , die er für

dienlich erachtet , um eher und ſicherer zur Entdeckung der

Wahrheit zu gelangen .

§. 345 . Es bleibt ihm zu dieſem Ende unbenommen , vor

der Verhandlung des Criminalgerichts noch weitere Zeugen⸗
verhöre durch den Unterſuchungsrichter vornehmen zu laſſen ,

ſo wie die Beſichtigung der Oertlichkeiten oder Gegenſtände

ſelbſt vorzunehmen , welche Licht über die Teng zu ver⸗

breiten geeignet ſeyn können .

346. Der Präſident beſtimmt den Zag der Eröffnung
der Sitzungen des Criminalgerichts und die Reihenfolge der zu

verhandelnden Sachen nach Anhörung des Staatsanwalts .

§. 347 . Der Tag der Eröffnung wird durch die Anzeige -

blätter bekannt gemacht . Das Verzeichniß der an das Cri⸗

minalgericht gewieſenen Sagen
wird im Sitzungsſaale

angeſchlagen .
Der Präſident läßt den Angeklagten „ die ſich auf freiem

Fuße befinden , den Tag der Eröffnung der Sitzungen be⸗

ſonders bekannt machen . Der Staatsanwalt erläßt gegen

Diejenigen , die fich in der durch §. 302 beſtimmten Zeit bei

ihm nicht melden , ſofort Vorführungsbefehle .
§. 348 . Der Präſident ladet die Zeugen vor :

J0 Welche in dem Erkenntniſſe auf Verſetzung in den An⸗
klageſtand bezeichnet ſind G . 3000 ;

2 ) Diejenigen , deren Vorladung der Angeklagte in Ge⸗

mäßheit des §. 301 verlangt ;

3 ) Diejenigen , welde von dem Staatsanwalt
lich vorgeſchlagen worden ( §. 326 ) ;
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4) Die von dem Angeklagten nachtraͤglich vorgeſchlagenen

Zeugen ( . 324 ) , in ſo fern der Staatsanwalt ſeine Zuſtim⸗

mung gab , oder der Praͤſident im Interereſſe der Erforſchung
| der Wahrheit die Vorladung für nothwendig erachtet . Andere

von Angeklagten vorgeſchlagene Zeugen werden nur auf

ſeine Koſten vorgeladen , und ſind nur ſchuldig zu erſcheinen ,

wenn ihnen die volle Vergütung für Reiſezehrung und Ver⸗

| ſäumung von demſelben vorgeſchoſſen wird .

| 5 ) Endlich andere Zeugen , deren Vernehmung der Prä⸗
À

ſident ferner noch im Intereſſe der 15 der Wahrheit
für nothwendig erachtet .

§. 349 . Die im §. 184 genannten Perſonen „ in ſo fern

fie nicht ſelbſt die durch das Verbrechen Beſchädigten ſind ,

dürfen nur auf Verlangen , oder mit Zuſtimmung
des An⸗

geklagten vorgeladen werden . 33

In der Vorladung iſt auszudrücken , daf fie gegen ihren
Willen zu erſcheinen nicht verpflichtet ſind . In keinem Fall

wird eine ſolche Perſon mit dem Zeugeneide belegt .

h: §. 350 . Die Vorladung geſchieht unter Androhung einer

Geldſtrafe , die nicht über 100 fl . , oder einer Gefängniß⸗
s ſtrafe „ die nicht über vierzehn Tage betragen darf ,mit dem

fernern Rechtsnachtheil , daß der Ausbleibende s wenn defi

halb die Verhandlung der Sache verlegt werden müßte , alle

dadurch veranlaßten Koſten zu tragen habe. Bleiben mehrere

aus , ſo haften ſie fuͤr dieſe Koſten ſammtverbindlich.
§. 351 . DieVorladung iſt den Zeugen , die am Orte des

Criminalgerichts oder nicht ſechs Stunden davon entfernt

wohnen , wenigſtens zwei Tage früher , als ſie zu erſcheinen

haben , bekannt zu machen .

Für je ſechs Stunden Entfernung wird ein weiterer Tag

zugegeben .
§. 352 . Was in den vorhergehenden §ö . 348 , 350 und

| 351 in Anſehung der Zeugen beſtimmt iſt , gilt auch von den

| Sachverſtändigen .
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§. 353 . Der Präſident kann die Vorladungſolcher Zeugen

vorläufig unterlaſſen , die von dem Staatsanwalt nur für

den Fall vorgeſchlagen ſind , daß der Angeklagte auf dem

früher abgelegten Geſtändniſſe nicht beharren werde .

§. 354. Die Liſte der in der Sitzung vorzuladenden Zeu⸗

gen iſt in jedem Falle dem Angeklagtenwenigſtens fuͤnf Tage
vor der zur Verhandlungbeſtimmten Sitzung mitzutheilen .

§. 355 . Ebenfalls wenigſtensfuͤnf Tage vor dieſer Sitzung

wird dem Angeklagten das Verzeichniß der Richter , welche

das Criminalgericht bilden ſollen , ſo wie derjenigen mitge⸗

theilt , welche im Falle der Ablehnung in deren Stelle treten

wirden .

In den Fällen der $ 5336 uud 337 geſchieht dieſe Metthei⸗
lung ſogleich mit Einhändigung der Anklagsacte .

§. 356 . Der Angeklagte kann die drei Mitglieder des Be⸗

zirksgerichts , welche bei dem Erkenntniſſe über Verſetzung

in denAnklageſtand mitgeſtimmt haben , ohne Angabe von

Gründen ablehnen . Die nämliche ſteht auch dem

Staatsanwalte zu .

§. 357 . Der Angeklagte kann frii zwei von den übrigen
Richtern , niemals aber den Präſidenten , ebenfalls ohne
Angabe von Gründen ablehnen . Jede weitere Ablehnung ,
ſo wie die Ablehnung des präfiidenten , kann nur aus ge⸗

ſetzlichenGründen G. 25 , 27 , 29, 30 und 31 ) geſchehen .
§. 358 . MehrereMitſchuldige, welche von dem Rechte

der Ablehnung ohneAngabe der Gründe Gebrauch machen

wollen , haben ſich über die abzulehnenden Perſonen zu ver⸗

einigen .
§. 359 . Die Ablehnung ohne Angabe von Gründen ge⸗

ſchieht durch eine ſchriftliche Erklärung , welche der Ange⸗

klagte binnen achtundvierzig Stunden , von der Zeit an ge⸗

rechnet , da ihm das Verzeichniß der Richter mitgetheilt
worden ift , zu übergeben hat , und zwar ; im Falle die

Sitzungen des Criminalgerichts noch nicht eröffnet ſind , au

|
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handlung beſtimmten Sitzung dem Präſidenten des Cri⸗

gerichts bei dem Appellationsgericht einkommt / entſcheidet

Ta
der Kanzlei des Bezirksgerichts , andernfalls aber dem Prä⸗

ſidenten des Eriminalgerichts . A
E E GEE

In dem erſten Falle ſendet vie Hanşlei dieEvttärmng ohne
Verzug durch den Staatsanwalt dem Präſidenten des i⸗

minalgerichts ein .

8. 360 . Macht der Staatsanwalt von der ihm zuſtehen⸗
den Ablehnungsbefugniß ( § . 356 ) Gebrauch Efo hat er feine

Erklärung ebenfalls wenigftens :drei Tagevor. derzurVer⸗

minalgerichts zu übergeben , oder einzuſenden , die Fälle des

§. 336 und 337 ausgenommen , in welchen dieſe Friſtbeſtim⸗

mung keine Anwendung findet .

§ . 361 . Ueber die Ablehnung aus beſtimmtengeſetzlichen
Gründen entſcheidet das Appellationsgericht nach Anhörung

des Oberſtaatsanwalts . Das bei der Kanzleilldes Bezirks⸗
gerichts einzureichende Geſuch iſt an die F. 3591 beſtimmte

Friſt gebunden .

§. 362 . In den Fällen des §. 336 und 337 jedoch , und

eben fo in den Fällen , dadag Ablehnungsgeſuchznicht wenig⸗

ſtens drei Tage vor Eröffnung der Sitzungen des: Criminal -

darüber nach Anhörung des Staatsanwalts dasCriminal⸗
gericht ſelbſt , ausgenommen wenn der Präſident oder mehr

als ſieben der übrigen eilf Mitglieder des Criminalgerichts

G . 338 ) abgelehnt werden . In dieſ em!Falle kommt die Ent⸗

ſcheidung über das Ablehnungsgeſuch nach Anhörung des

Oberſtaatsanwalts ebenfalls dem Appellationsgerichte zu .

Zweiter Abſchnitt .

Von den Verhandlungen vor dem Criminalgericht .

§. 363 . Alle Verhandlungen vor dem Eriminalgerichte
ſind öffentlich .
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